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Art. 6a Schlussbestimmungen zur Revision des IVG. Die Rentenzusprache
erfolgte aufgrund der Diagnosen einer Fibromyalgie und eines
Panvertebralsyndroms ohne beschriebenes organisches Korrelat zu den
erhobenen Befunden (Fehlhaltung, Druckempfindlichkeit). Gemass
beweistauglichem Gutachten besteht in adaptierten Tatigkeiten eine volle
Arbeitsfahigkeit und das durch den rheumatologischen Gutachter
diagnostizierte lumbospondylogene Schmerzsyndrom schréankt die
Arbeitsfahigkeit der Beschwerdefiihrerin auch aktuell ausschliesslich
qualitativ ein. Die urspringliche Rentenzusprache erfolgte trotz organisch
fassbarer Fehlhaltung nicht aufgrund des Panvertebralsyndroms. Die
Revision gemass den genannten Schlussbestimmungen ist rechtens
(Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 24.
September 2018, IV 2016/204).

Besetzung

Versicherungsrichterinnen Marie-Theres Riegg Haltinner (Vorsitz),
Miriam Lendfers und Marie Lohrer; Gerichtsschreiberin Beatrix Zahner
Geschaftsnr.

IV 2016/204

Parteien

A,

Beschwerdefiihrerin,
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vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Rainer Braun, Oberdorfstrasse 6, Postfach 29,

8887 Mels,

gegen

IV-Stelle des Kantons St. Gallen, Postfach 368, 9016 St. Gallen,

Beschwerdegegnerin,

Gegenstand

Rentenrevision (Einstellung 6a)

Sachverhalt

A

A.a A.___ meldete sich wegen Muskelrheumas am 11. Dezember 2003 bei der

Invalidenversicherung (IV) zum Leistungsbezug an (IV-act. 2).

A.b Dr.med. B.___, Fachéarztin fir Physikalische Medizin und Rehabilitation, hielt im
Arztbericht vom 9. Januar 2004 als Diagnosen eine Fibromyalgie und ein
Panvertebralsyndrom mit Wirbelsaulenfehlhaltung sowie muskularer Dysbalance und
konstitutioneller Hyperlaxitat fest. In leichten kdrperlichen Tatigkeiten ohne zeitlichen

Druck und standiges Stehen sei die Versicherte zu 50 % arbeitsféahig (IV-act. 9).

A.c Die Versicherte erklarte am 11. November 2004, sie flhle sich subjektiv nicht
arbeitsféhig und wiinsche den Rentenentscheid (IV-act. 17), worauf die IV-Stelle das
Verfahren betreffend Arbeitsvermittlung abschloss (Verfigung vom 8. Mérz 2005, V-
act. 22).

A.d Mit Verfigung vom 11. April 2005 sprach die IV-Stelle der Versicherten eine halbe
Rente ab 1. Dezember 2003 zu (Invaliditatsgrad 55 %; IV-act. 28).

A.e In einem am 9. Januar 2008 eréffneten amtlichen Revisionsverfahren gab die

Versicherte an, ihr Gesundheitszustand sei gleich geblieben (IV-act. 29). Dr. B.___
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fUhrte im Verlaufsbericht vom 13. Februar 2008 aus, der Gesundheitszustand sei
stationér. Leichte kdrperliche Arbeiten mit Wechsel zwischen Stehen, Sitzen und
Gehen und mit vermehrten Pausen seien wahrend 4 Stunden taglich zumutbar (IV-act.
33). Die IV-Stelle schloss das Revisionsverfahren mit der Mitteilung vom 2. April 2008
ab, es bestehe weiterhin Anspruch auf die bisherige Invalidenrente (Invaliditatsgrad 55
%:; IV-act. 35).

A.f In einem weiteren Revisionsverfahren bezeichneten die Versicherte am 21. Januar
2013 (IV-act. 36) und Dr. B.___ mit Verlaufsbericht vom 10. Februar 2013 (IV-act. 38)
den Gesundheitszustand als (seit Februar 2008) unverandert. Dr. B.___ attestierte
weiterhin eine Arbeitsfahigkeit von 4 Stunden téglich in Tatigkeiten ohne Heben von
Gewichten Uber 5 kg, ohne an einem Ort stehen zu missen und mit der Mdglichkeit,

die Koérperlage zu wechseln. Med.pract. C.___, Facharzt Allgemeine Innere Medizin

FMH, flhrte im Arztbericht vom 26. Februar 2013 als weitere Diagnose eine mediale
Gonarthrose rechts mit St. nach Kniearthroskopie rechts mit Teilmeniskektomie im
Oktober 2010 an. Subjektiv beklage die Versicherte tdglich Rickenschmerzen, lumbal
und gelegentlich auch im HWS-Bereich. Er kdnne sich gut vorstellen, dass eine
Symptomausweitung wahrscheinlich im Rahmen einer komorbiden depressiven
Erkrankung bestehe (IV-act. 41).

A.g RAD-Arzt med.pract. D.___, Facharzt fir Psychiatrie und Psychotherapie FMH,
nahm am 17. April 2013 gestutzt auf die Akten Stellung, die rentenrelevanten
Diagnosen seien Fibromyalgie und ein Schmerzsyndrom (Panvertebralsyndrom).
Bezuglich der medialen Gonarthrose sei eine kurative Behandlung durchgefihrt
worden; zumindest in einer nicht dauernd im Stehen auszufiihrenden und nicht
kniegelenksbelastenden beruflichen Téatigkeit diurfte sie die Arbeitsfahigkeit nicht
einschranken. Es gebe keinen Anhalt, dass sich der zugrunde gelegte
Gesundheitsschaden (Fibromyalgie und Rickenschmerzen) gravierend verandert habe
seit der Erstbeschreibung vom 9. Januar 2004 (IV-act. 42).

A.h Gemass Vorbescheid vom 25. April 2013 beabsichtigte die IV-Stelle, die Rente der
Versicherten gestiitzt auf die Schlussbestimmungen der Anderung des

Bundesgesetzes Uber die Invalidenversicherung (IVG) vom 18. Marz 2011 einzustellen
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(IV-act. 46). Die IV-Stelle bot der Versicherten mit Schreiben des gleichen Tages

berufliche Eingliederungsmassnahmen an (IV-act. 47).

A.i Dr. B.___nahm am 21. Mai 2013 Stellung, aufgrund schon bei der Rentenzusprache
2005 festgestellter und persistierender erhéhter Entzindungsparameter (CRP und
Blutsenkung) und aufgrund des klinischen Status (schmerzhafte Muskeln und grosse
Gelenke, eingeschrankte Beweglichkeit der LWS) seien eine undifferenzierte
rheumatische Autoimmunerkrankung mit wandernden Polymyalgien und Arthralgien
und positiven humoralen Entziindungsfaktoren (CRP, BS) sowie ein lumboradikulares
Syndrom links mit linkslateraler Diskushernie L4/5 zu diagnostizieren (IV-act. 48-1 ff.).
Auf weitere Fragen des RAD (12. Juli 2013, IV-act. 53 f.) erklarte die Arztin am 25. Juli
2013, es seien im Jahr 2003 breite Abklarungen durchgefiuhrt worden (vgl. IV-act. 56-5
ff.). In Anbetracht der zunehmenden Beschwerden in den Gelenken wahrend der
letzten Jahre seien die Laborbefunde und die leicht positive Szintigraphie anders zu

gewichten. Deswegen habe sie die Diagnose revidieren mussen (IV-act. 56-3 ff.).

A.j Prof. Dr.med. E.___, Arzt Rheumatologie, klinische Immunologie und Allergologie
Spital F.___, fuhrte in einem von der IV-Stelle in Auftrag gegebenen Konsilium vom 20.
Februar 2014 aus, es bestiinden eine Fibromyalgie, ein intermittierendes
lumbospondylogenes Syndrom, eine Gonarthrose beidseits sowie eine persistierende
leichte systemische Entziindungsreaktion und polyklonale IgA-Erhéhung. Die
Versicherte klage Uber ein generalisiertes Schmerzsyndrom und Begleitbeschwerden,
welche einer Fibromyalgie entsprachen und auch die neuen, 2010 vorgeschlagenen
Kriterien erflllten. Die Entzindungsreaktion habe keine Relevanz beziglich der Arbeits-
und/oder Leistungsfahigkeit (IV-act. 69). RAD-Arzt Dr.med. G.
Medizin FMH, nahm am 28. April 2014 Stellung, das Konsilium von Prof. E.___ kdnne

, Facharzt fUr Innere

als fachlich fundiert und widerspruchsfrei bezeichnet werden. Die von der
behandelnden Rheumatologin postulierte "undifferenzierte rheumatische

Autoimmunkrankheit" liege nicht vor (IV-act. 70).

A.k Nach einer zweiten Anhérung (1. Mai 2014, IV-act. 71) verflgte die IV-Stelle am 10.
Juni 2014 die Einstellung der Invalidenrente der Versicherten (IV-act. 72). Gegen diese
Verflgung liess die Versicherte am 8. Juli 2014 Beschwerde erheben. Die damalige

Rentenzusprache sei nicht ausschliesslich aufgrund der Diagnose einer Fibromyalgie
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bzw. eines syndromalen Beschwerdebildes erfolgt. Zudem seien bis zum
Revisionszeitpunkt neue objektivierbare Beschwerden dazugekommen (Gonarthrose,
chronische Entziindung; IV-act. 77-2 ff.). Die IV-Stelle widerrief die angefochtene
Verfligung am 26. September 2014 (IV-act. 87), und das Versicherungsgericht schrieb
das Verfahren am 22. Oktober 2014 ab (IV 2014/343; IV-act. 97).

A.l Dr. B.___ hielt im Arztbericht vom 19. Februar 2015 nebst dem diagnostizierten
lumboradikularen Syndrom und der Gonarthrose an ihrer Diagnose einer
undifferenzierten rheumatischen Autoimmunerkrankung mit wandernden Polymyalgien
und Arthralgien, positiven humoralen Entztiindungsfaktoren (CRP, BS) und positiver
Szintigraphie MCP Il links sowie beider Schultern fest. Der Zustand sei seit 2002
unverandert. Die Arbeitsfahigkeit in einer riickenadaptierten Tatigkeit mit
Gewichtslimite von 5 kg betrage 40 % bis 50 %. Anpassungsféahigkeit und

Belastbarkeit seien durch Schmerzen eingeschréankt (IV-act. 104-2 ff.).

A.m Die IV-Stelle liess die Versicherte durch die Medizinische Begutachtungsstelle
Medizinisches Zentrum Rémerhof (MZR; Gutachten vom 14. Oktober 2015; IV-act. 116;
Untersuchungen 13., 15. und 17. Juli 2015; Dr.med. H.___, Facharzt fur Innere Medizin
FMH; Dr.med. I.___, Facharzt fir Rheumatologie/Innere Medizin FMH; Dr.med. J.___,
Facharzt fir Psychiatrie und Psychotherapie) begutachten. Als Diagnosen mit Einfluss
auf die Arbeitsfahigkeit hielten die Gutachter fest:

1. dekompensierte Varusgonarthrosen beidseits bei/mit radiologisch hochgradiger
Gelenksspaltverschmalerung medial mit Lateralshift des Tibiaplateaus (13. Juli 2015),
klinisch massiger medialer Periarthrosis genu rechtsbetont, Status nach

arthroskopischer medialer Teilmeniskektomie rechts (Oktober 2010),

2. ein Zervikozephal- und Zervikobrachialsyndrom links bei/mit thorakaler Fehlhaltung,
leichtem myofaszialem Schultergirtelsyndrom links mit reaktiver Brachialgie links,
schmerzhaften Ansatztendinosen nuchal mit Referred pain-Symptomatik, diskreter

Synovitis MCP Il links bei Beugesehnen-Tendosynovitis lll links und

3. ein anamnestisch chronifiziertes lumbospondylogenes Syndrom mit/bei leichter

Fehlhaltung, schmerzhaften Ansatztendinosen distaler Erector trunci, méglichem
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intermittierend diskretem lumboradikuldrem Reizsyndrom L5 links bei DH L4/5 (MRI 6.
Mai 2013) und pseudoradikuldren Ausstrahlungen links (IV-act. 116-23, 38).

Als Diagnose ohne Auswirkung auf die Arbeitsféhigkeit fiihrte der psychiatrische
Gutachter eine chronische Schmerzstérung mit somatischen und psychischen
Faktoren auf (ICD-10: F45.41; IV-act. 116-37, 38). Zusammenfassend sei die
Versicherte aus psychiatrischer, internistischer und rheumatologisch-orthopadischer
Sicht unter BerUcksichtigung der qualitativen Einschrankungen 100 % arbeitsfahig. In
der zuletzt ausgelbten Erwerbstéatigkeit als Metallstanzerin sei sie aus
rheumatologisch-orthopadischer Sicht 100 % arbeitsunfahig (IV-act. 116-43). Die
Versicherte sei nach der langen Abwesenheit im freien Arbeitsmarkt auf eine
Stellenvermittlung der IV, idealerweise in einer initial geschitzten Umgebung,
angewiesen und durfte mit zunehmender Konditionierung eine vollstandige
Arbeitsfahigkeit erreichen (IV-act. 116-43).

A.n Gestlitzt auf dieses Gutachten und die dazu eingeholte RAD-Stellungnahme vom
19. Februar 2016 (IV-act. 117) erliess die IV-Stelle am 5. April 2016 erneut einen
Vorbescheid, wonach sie beabsichtige, die Invalidenrente der Versicherten aufzuheben
(IV-act. 120); dagegen liess die Versicherte am 9. Mai 2016 Einwand erheben (IV-act.
125).

A.o Mit Verfigung vom 26. Mai 2016 hob die IV-Stelle die Rente der Versicherten auf
Ende des der Zustellung der Verfligung folgenden Monats auf. Die seinerzeitige
Rentenzusprache sei aufgrund der Diagnose einer Fibromyalgie und eines
Panvertebralsyndroms erfolgt. Gemass RAD sei auch das Panvertebralsyndrom nicht
ausschliesslich organisch erkléarbar und mit einem syndromalen Beschwerdebild
vergleichbar. Auf das Gutachten vom 14. Oktober 2015 sei abzustellen. Bei
grundsétzlich unauffalliger Befundlage kbnne mit Gberwiegender Wahrscheinlichkeit
davon ausgegangen werden, dass die organischen Anteile des Panvertebralsyndroms
zum Zeitpunkt der Rentenzusprache nicht in einem rentenbegrindendem Ausmass
vorhanden gewesen seien. Heute werde die Versicherte aus rheumaorthopéadischer
Sicht als 100 % arbeitsfahig in einer adaptierten Tatigkeit beurteilt (IV-act. 126).

B.
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B.a Gegen die Verfigung vom 26. Mai 2016 lasst A.___, vertreten durch Rechtsanwalt
lic.iur. R. Braun, am 20. Juni 2016 Beschwerde erheben. Sie beantragt unter Kosten-
und Entschadigungsfolge die Aufhebung der angefochtenen Verfligung sowie die
unentgeltliche Prozessflihrung und Rechtsverbeistandung. Die Schlussbestimmungen
zur 6. IV-Revision seien nur anwendbar, wenn die unklaren und die erklarbaren
Beschwerden sowohl diagnostisch als auch hinsichtlich der funktionellen Folgen
auseinandergehalten werden kénnten. Zumindest bei der Wirbelsédulenfehlhaltung mit
Beckentiefstand, Torsionsskoliose und ausgepréagter Hyperlordose sei von
nachweisbaren organischen Grundlagen im Zeitpunkt der urspriinglichen
Rentenzusprache auszugehen. Allerdings liessen sich die funktionellen Folgen der
Fibromyalgie und des Panvertebralsyndroms nicht auseinanderhalten. Damit fehle es
an den Voraussetzungen flr eine Rentenrevision im Sinne der Schlussbestimmungen
zur 6. IV-Revision. Die erklarbaren Beschwerden hétten sich seit der Rentenzusprache
nicht geéndert. Es liege eine revisionsrechtlich unbeachtliche andere Einschatzung der
daraus resultierenden Arbeitsfahigkeit vor. Das Gutachten des MZR werde den
Anforderungen an ein strukturiertes Beweisverfahren nicht gerecht. Die Gutachter
hatten sich im Wesentlichen auf die Beschreibung von Inkonsistenzen und
Diskrepanzen beschrankt. Sie hatten weder den Schweregrad der Auswirkung der
gesundheitlichen Beeintrachtigung auf die Leistungsfahigkeit ermittelt noch mittels
weiterer Indikatoren geprift, ob die daraus gezogenen Schliisse konsistent seien.
Selbst wenn die unklaren und die erklarbaren Beschwerden auseinandergehalten
werden kdnnten, fehle es hinsichtlich der erklarbaren Beschwerden an einer Anderung
der Verhaltnisse seit der Rentenzusprache und bei den unklaren Beschwerden an einer
strukturierten, ergebnisoffenen und einzelfallgerechten Beurteilung des tatsachlichen

Leistungsvermdgens (act. G 1).

B.b Die Beschwerdegegnerin beantragt mit Beschwerdeantwort vom 15. September
2016, die Beschwerde sei abzuweisen. Selbst wenn das Panvertebralsyndrom als
durchwegs erklarbar angesehen wiirde, sei zu beachten, dass die Schmerzen mittels
gezieltem Muskeltraining sowie allgemeiner Rekonditionierung trotz pessimistischer
Prognose wohl besserbar gewesen waren. Allein das Panvertebralsyndrom héatte
zudem selbst geméass damaliger Verwaltungspraxis noch nicht zu einer
Rentenzusprache geflihrt, da die medizinischen Massnahmen als nicht ausgeschopft

hatten angesehen werden kénnen. Es sei davon auszugehen, dass die
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Rentenzusprache hauptséchlich aufgrund der Diagnose Fibromyalgie erfolgt sei. Dass
die Beschwerdeflihrerin an einer (nachweislichen) Fehlhaltung der Wirbelsaule leide
bzw. dass die laufende Rente sowohl flr unklare als auch fir erklarbare Beschwerden
zugesprochen worden sei, stehe der Anwendung der Schlussbestimmungen zur 6. IV-
Revision nicht entgegen. Selbst wenn die aufgrund der Wirbelsdulenfehlhaltung sowie
des Beckenschiefstandes verursachten Schmerzen bzw. das Panvertebralsyndrom als
invalidisierend angesehen wtrden, wirde die Erwerbsfahigkeit der Beschwerdefiihrerin
nicht derart eingeschrankt, dass der flir einen Rentenanspruch erforderliche IV-Grad
von mindestens 40 % erreicht wirde. Auf das MZR-Gutachten vom 14. Oktober 2015
kénne grundsétzlich ohne weiteres abgestellt werden. Weder dem Einwand noch der
Beschwerde seien neue oder anderslautende medizinische Berichte beigelegt worden.
Selbst vor der Anderung der Rechtsprechung beziiglich somatoformer Beschwerden
erstellte Gutachten verléren nicht automatisch ihren Beweiswert. Dies misse auch fir
Gutachten gelten, die eventuell nicht nach dem vom Bundesgericht vorgesehenen
strukturierten Beweisverfahren erstellt worden seien und/oder nicht jede Frage des
vom Bundesamt flr Sozialversicherungen (BSV) im Rundschreiben Nr. 339 formulierten
Fragenkatalogs beantworteten. Hinzu komme, dass es sich bei den Fragen des
Rundschreibens nicht um einen eigentlichen Fragenkatalog handle, sondern dass dort
beschrieben werde, welche Art von Fragestellungen zu welchen Standardindikatoren
erwartet wlrde. Mit ihren Aussagen zu Inkonsistenzen und Diskrepanzen hétten die
Gutachter nachvollziehbar dargelegt, dass sich die geschilderten Einschréankungen
eben gerade nicht durch die erhobenen Befunde erklaren liessen. Damit hatten sie -
wie vom Bundesgericht gewollt - die Auspragung der diagnoserelevanten Befunde
gepruft und seien zum Schluss gekommen, dass die nachvollziehbaren
Funktionseinschrankungen nicht derart seien, dass sie ein die Erwerbsféhigkeit
beeintrachtigendes Ausmass einndhmen. Demnach bestehe kein Anlass, von der
Einschatzung der Gutachter abzuweichen. Zusammenfassend erweise sich die

Renteneinstellung aufgrund der IVG-Revision 6a somit als rechtens (act. G 7).

B.c Die Abteilungsprasidentin heisst am 21. September 2016 das Gesuch um
Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege (Befreiung von den Gerichtskosten und

Bewilligung der unentgeltlichen Rechtsverbeistédndung) gut (act. G 8).
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B.d Mit Replik vom 17. Oktober 2016 lasst die Beschwerdeflhrerin geltend machen,
die Beschwerdegegnerin behaupte zu Unrecht, das Panvertebralsyndrom waére "wohl
besserbar" gewesen. Effektiv habe die Rentenrevision 2008 unveranderte Befunde
ergeben. Diese lagen nach dem MZR-Gutachten auch aktuell noch vor. Zudem wirkten
sie sich auf die Arbeitsfahigkeit aus; gemass Gutachten sei sie in der zuletzt
ausgeulbten Erwerbstatigkeit als Metallstanzerin aus rheumatologisch-orthopéadischer
Sicht 100 % arbeitsunfahig. Die Gutachter hatten sich weder aus ihrer fachéarztlichen
Sicht noch in einer gemeinsamen abschliessenden Konsensbeurteilung zu den vom
Bundesgericht aufgestellten Standardindikatoren gedussert. Die Praxisédnderung des
Bundesgerichts sei zwar nach dem Gutachterauftrag erfolgt, sei den Gutachtern aber
vor der Begutachtung kommuniziert und von diesen offensichtlich nicht zur Kenntnis

genommen worden (act. G 10).

B.e Die Beschwerdegegnerin verzichtet auf eine Duplik und hélt an ihren Ausfiihrungen
in der Beschwerdeantwort fest (14. November 2016; act. G 12).

Erwagungen

Zwischen den Parteien umstritten und nachfolgend zu prifen ist der Rentenanspruch
der Beschwerdeflhrerin bzw. die Rentenaufhebung gestitzt auf lit. a der
Schlussbestimmungen der Anderung vom 18. Marz 2011 des Bundesgesetzes (iber die

Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20; nachfolgend Schlussbestimmungen).

1.1 Gemass lit. a Abs. 1 der Schlussbestimmungen sind Renten, die bei
pathogenetisch-tiologisch unklaren syndromalen Beschwerdebildern ohne
nachweisbare organische Grundlage gesprochen wurden, innerhalb von drei Jahren
nach Inkrafttreten dieser Anderung zu lberpriifen. Sind die Voraussetzungen nach Art.
7 Abs. 1 und Abs. 2 ATSG nicht erfullt, so wird die Rente herabgesetzt oder
aufgehoben, auch wenn der Tatbestand von Art. 17 Abs. 1 ATSG (Revision zufolge
Anderung des Sachverhalts) nicht verwirklicht ist. Nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichts steht der Umstand, dass eine laufende Rente sowonhl fur unklare als

auch fur erklarbare Beschwerden zugesprochen wurde, der Anwendung von lit. a Abs.
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1 SchiBest. IVG in Bezug auf die unklaren Beschwerden nicht entgegen (BGE 140 V
200 E. 6.2.3). Voraussetzung hierfir ist, dass die erklarbaren und unklaren
Beschwerden nicht nur diagnostisch, sondern auch hinsichtlich ihrer Auswirkung auf
die Arbeitsfahigkeit auseinandergehalten werden kénnen. Eine Herabsetzung oder
Aufhebung der Rente unter dem Titel von lit. a Abs. 1 SchiBest. IVG fallt hingegen
ausser Betracht, wenn und soweit sie auf erklarbaren Beschwerden beruht (BGE 140 V
200 E. 6.2.3; Urteil des Bundesgerichts 8C_34/2014 vom 8. Juli 2014, E. 4.2; vgl. u.a.
auch Urteile des Bundesgerichts vom 4. September 2015, 9C_843/2014, E. 3, vom 15.
Oktober 2015, 9C_127/2015, E. 5.1, vom 2. September 2016, 8C_413/2016, E. 4.2.3
und vom 13. Januar 2017, 9C_381/2016, E. 3.1.2). Eine Rentenrevision gestitzt auf die
Schlussbestimmungen ist zulassig, wenn erklarbare Beschwerden das unklare
Beschwerdebild lediglich verstarken (Urteil des Bundesgerichts vom 19. Februar 2015,
8C_775/2014, E. 3.1.4) bzw. das Beschwerdebild nicht selbstédndig mitverursachen
(Urteil des Bundesgerichts vom 5. April 2016, 8C_51/2016, E. 4.2) oder wenn die
erklarbaren Beschwerden lediglich von untergeordneter Bedeutung sind (Urteil des
Bundesgerichts vom 4. September 2015, 9C_843/2014, E. 5.3). Hintergrund dieser
Rechtsprechung bildet die Gleichbehandlung von Bezligern laufender IV-Renten mit
versicherten Personen, die neu ein Rentengesuch stellen hinsichtlich der sich aus Art. 7
Abs. 2 des Bundesgesetzes Uiber den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts
(ATSG; SR 830.1) ergebenden und seit BGE 130 V 352 erhéhten Anforderungen (BGE
140V 200, E. 6.2.3).

1.2 Das Bundesgericht hat mit Entscheid vom 3. Juni 2015 (BGE 141 V 281) seine die
Bestimmung von Art. 7 Abs. 2 ATSG beschlagende Rechtsprechung zu den
Voraussetzungen, unter denen anhaltende somatoforme Schmerzstérungen und
vergleichbare psychosomatische Leiden eine rentenbegrindende Invaliditat zu
bewirken vermdgen, gedndert. Es hat die von ihm geschaffene
Uberwindbarkeitsvermutung und den sich an den sogenannten Foersterkriterien
orientierenden Prifungsraster aufgegeben. Das bisherige Regel/Ausnahme-Modell
wurde durch ein ,strukturiertes Beweisverfahren ersetzt. Nach der neuen
Rechtsprechung hat die Invaliditditsbemessung bei psychosomatischen Stérungen den
Aspekt der funktionellen Auswirkungen zu bericksichtigen, was sich schon in den
diagnostischen Anforderungen niederschlagen muss. Massgebend seien in

Schweregrad und Konsistenz der funktionellen Auswirkungen eingeteilte
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Standardindikatoren. Die Anerkennung eines rentenbegriindenden Invaliditdtsgrads sei
nur zulassig, wenn die funktionellen Auswirkungen der medizinisch festgestellten
gesundheitlichen Anspruchsgrundlage im Einzelfall anhand der Standardindikatoren
schlissig und widerspruchsfrei mit (zumindest) Uberwiegender Wahrscheinlichkeit
nachgewiesen seien (BGE 141 V 307 f. E. 6; vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 23.
September 2015, 8C_421/2015, E. 5.2). Aufgrund dessen, dass die Vorschrift von lit. a
Abs. 1 der Schlussbestimmungen eine Uberpriifung bisheriger Rentenanspriiche in
Nachachtung von Art. 7 ATSG verlangt und die neue Rechtsprechung gemass BGE
141 V 281 auch auf laufende Verfahren Anwendung findet (Urteil des Bundesgerichts
vom 23. September 2015, 8C_421/2015, E. 5.1 mit Hinweis auf BGE 137 V 266 E. 6),

ist diese auch fur die Prifung der vorliegenden Renteneinstellung massgebend.

1.3 Um den Invaliditatsgrad bemessen zu kénnen, ist die Verwaltung (und im
Beschwerdefall das Gericht) auf Unterlagen angewiesen, die arztliche und
gegebenenfalls auch andere Fachleute zur Verfligung zu stellen haben. Aufgabe des
Arztes oder der Arztin ist es, den Gesundheitszustand zu beurteilen und dazu Stellung
zu nehmen, in welchem Umfang und beztiglich welcher Tatigkeiten die versicherte
Person arbeitsunfahig ist (BGE 125 V 261 E. 4 mit Hinweisen). Hinsichtlich des
Beweiswertes eines Arztberichtes ist entscheidend, ob der Bericht fir die streitigen
Belange umfassend ist, auf allseitigen Untersuchungen beruht, die geklagten
Beschwerden beriicksichtigt, in Kenntnis der Vorakten (Anamnese) abgegeben worden
ist, in der Beurteilung der medizinischen Zusammenhange und der medizinischen
Situation einleuchtet und ob die Schlussfolgerungen des Experten begriindet sind
(BGE 125 V 352 E. 3a mit Hinweisen; BGE 141 V 14 E. 6.3.1). Im Sinne einer Richtlinie
ist den im Rahmen des Verwaltungsverfahrens eingeholten Gutachten von externen
Spezialarzten und -arztinnen, welche aufgrund eingehender Beobachtungen und
Untersuchungen sowie nach Einsicht in die Akten Bericht erstatten und bei der
Erérterung der Befunde zu schlissigen Ergebnissen gelangen, volle Beweiskraft
zuzuerkennen, solange nicht konkrete Indizien gegen die Zuverlassigkeit der Expertise
sprechen (BGE 137 V 227 E. 1.3.4; BGE 125 V 353 E. 3b/bb). Gemass
Verfahrensstandard vor der Anderung der Rechtsprechung mit BGE 141 V 281
eingeholte Gutachten verlieren ihren Beweiswert nicht per se. Mit Blick auf die nunmehr
materiell-beweisrechtlich gednderten Anforderungen bei der Einschatzung des

funktionellen Leistungsvermdgens ist jedoch in jedem einzelnen Fall zu prifen, ob die
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beigezogenen administrativen und/oder gerichtlichen Sachverstandigengutachten,
gegebenenfalls im Kontext mit weiteren fachérztlichen Berichten, eine schlissige
Beurteilung im Lichte der massgeblichen Indikatoren erlauben oder nicht (BGE 141 V
309 E. 8; Urteil des Bundesgerichts vom 13. April 2016, 9C_168/2015, E. 2.2.3).

In medizinischer Hinsicht stiitzt sich die angefochtene Verfligung auf das MZR-
Gutachten vom 14. Oktober 2015 (IV-act. 116), Uber dessen von der

Beschwerdeflhrerin bestrittene Beweistauglichkeit vorab zu befinden ist.

2.1 Der rheumatologische Gutachter diagnostizierte nebst der dekompensierten
Varusgonarthrose ein Zervikozephal- und Zervikobrachialsyndrom links und
anamnestisch ein chronifiziertes lumbospondylogenes Syndrom (IV-act. 116-23, 38 f.).
Die Beschwerdeflihrerin gab seit mehr als 10 Jahren persistierende lumbosakral
lokalisierte RUckenschmerzen an, die in Form eines Druckgefihls in das linke Bein
gegen die mittleren Zehen ausstrahlten. Schmerzen im Bereich des linken Arms,
ausstrahlend von zervikal und vom Schultergirtel, wirden jeweils fiir zwei bis drei Tage
exazerbieren und dann wieder zurickgehen. Von zervikal aus traten auch
Ausstrahlungen in den Kopf auf (IV-act. 116-19). Weiter erwéhnte die
Beschwerdeflhrerin Kopfschmerzen von nuchal bis in die Scheitelgegend (IV-act.
116-20). Die Knieschmerzen seien belastungsabhangig; nach der Meniskektomie im
Oktober 2010 seien die Beschwerden rechts voribergehend zurlickgegangen und
seien nun auf beiden Seiten gleich (IV-act. 116-20). Der Gutachter hielt fest, die
Befunde konnten die Art und Lokalisation der Beschwerden erklaren, nicht aber deren
Umfang im Alltag. Aus rein rheumatologischer Sicht bestehe fir jegliche
Verweistatigkeit eine 100 %ige Arbeitsfahigkeit ab Untersuchungsdatum unter
Bertcksichtigung folgender qualitativer Einschradnkungen: Im Hinblick auf die
dekompensierte Varusgonarthrose beidseits seien ausschliesslich im Stehen und
Gehen zu verrichtende oder mit Besteigen von Treppen oder Leitern verbundene
Arbeiten weitgehend zu vermeiden. Im Vordergrund der fir die Beschwerdeflihrerin
zumutbaren Tatigkeiten stiinden vorwiegend im Sitzen auszufiihrende Arbeiten mit
gelegentlichem Aufstehen und Herumgehen. Wegen des Zervikobrachialsyndroms links

und unter Berlcksichtigung des Schulterglrtels seien langer dauernde Arbeiten in
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Elevationsstellung des linken Armes ungunstig, wegen der Brachialgie sollten keine
manuellen Schwerarbeiten mit der linken Hand oder auch nicht stereotype, auch feine
Belastungen, vor allem des Mittelfingers, vorgenommen werden. Wegen des
lumbospondylogenen Syndroms seien kdrperliche Schwerarbeiten mit Heben und
Tragen schwerer Gegensténde oder freier Wirbelsdulenbeweglichkeit in sémtliche
Richtungen sowie Arbeiten in einer unergonomischen Ruckenposition unzumutbar (V-
act. 116-25). Der diagnostizierten Varusgonarthrose, dem Zervikobrachialsyndrom
sowie dem lumbospondylogenen Syndrom schreibt der rheumatologische Gutachter
mithin ausschliesslich qualitative Einschrankungen der Arbeitsfahigkeit zu. In
Ubereinstimmung mit Prof. E.___ (Konsiliarbeurteilung vom 20. Februar 2014, IV-act.
69-1) kommt der Gutachter zum Schluss, die von Dr. B.___ gestellte Diagnose einer
undifferenzierten rheumatischen Autoimmunerkrankung (Arztbericht vom 19. Februar
2015, IV-act. 104-2 ff.) kbnne nicht bestatigt werden. Vorhandene Befunde einer
Entziindung (erhéhtes CRP, erhéhte Blutsenkung) bzw. einer Immundysregulation
(polyklonale IgA-Erhdhung) hatten kein fassbares klinisches Korrelat und schrankten
die Arbeitsfahigkeit nicht ein (IV-act. 116-24, 26). Die erhobenen Befunde erklarten die
Lokalisation und Art der Beschwerden, nicht aber deren Umfang im Alltag (IV-act.
116-25). Anhand der detailliert erhobenen Beschwerden und Befunde (vgl. IV-act.
116-20 ff.) erscheint die Diagnostik des rheumatologischen Gutachters schlissig und
nachvollziehbar und wird vom RAD geteilt (Stellungnahme vom 19. Februar 2016, IV-
act. 117). Von der Beschwerdeflihrerin werden schliesslich keine objektiven
medizinischen Tatsachen vorgebracht, welche die gutachterlichen somatischen

Diagnosen in Frage stellen.

2.2 Der psychiatrische Gutachter diagnostiziert eine chronische Schmerzstérung mit
somatischen und psychischen Faktoren (ICD-10: F45.41) und flhrt aus, eine
anhaltende somatoforme Schmerzstorung liege nicht vor, weil die beschriebenen
Schmerzen nicht als andauernd, schwer und quélend erkennbar seien und nicht in
Verbindung mit emotionalen Konflikten oder psychosozialen Belastungen auftraten, die
schwerwiegend genug seien, um als entscheidende ursachliche Faktoren gelten zu
koénnen (IV-act. 116-36). Zum Schweregrad halt der psychiatrische Gutachter fest, die
Auspragung der Stérung sei im Vergleich zu &hnlichen Stérungsbildern als objektiv
leicht einzustufen. Die Auspragung der diagnoserelevanten Befunde sei als gering bis

leichtgradig einzustufen, es sei von psychiatrischer Seite bislang keine adaquate
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Behandlung erfolgt. Psychiatrische Komorbiditaten Iagen nicht vor (IV-act. 116-37). Zu
den funktionellen Einschrankungen bemerkt er, es bestiinden méssige Probleme,
hinreichend ausdauernd und wahrend der Ublicherweise erwarteten Zeit an einer
Tatigkeit zu bleiben und ein durchgehendes Leistungsniveau aufrechtzuerhalten. Die
Versicherte fuhle sich rasch erschopft und kénne ihre Téatigkeit nur unter besonderer
Kraftanstrengung fortfihren. Es bestiinden méassige Probleme, unmittelbare informelle
soziale Kontakte mit anderen Menschen aufzunehmen und mit diesen angemessen zu
interagieren. Die Versicherte reagiere bei Konflikten unsicher, halte sich flr
uninteressant und langweilig. Die Féhigkeit zu ausserberuflichen Aktivitadten sei leicht
beeintrachtigt; die Versicherte habe wenig Antrieb, ihren Hobbys nachzugehen. Die
Wegefahigkeit sei méassig beeintrachtigt. Es bestliinden méassige Probleme, sich einer
Gruppe anzupassen und die Beschwerdeflihrerin kdnne sich nicht aktiv in eine Gruppe
einbringen (IV-act. 116-33 f.). Sie verflge Uber persénliche Ressourcen: die Fahigkeiten
zur Anpassung an Regeln und Routinen, zur Planung und Strukturierung von Aufgaben,
zur Selbstversorgung und zu familidren bzw. intimen Beziehungen seien nicht
beeintrachtigt; Flexibilitdt und Umstellungsfahigkeit, die Fahigkeit zu ausserberuflichen
Aktivitaten und zur Anwendung fachlicher Kompetenzen seien leicht eingeschrankt (IV-
act. 116-38, 33 f.). Es seien keine besonderen Hinweise vorhanden, die schwere
Defizite aufgrund eines Gesundheitsschadens und/oder eine Unzumutbarkeit zu deren
Uberwindung begriinden kénnten (IV-act. 116-37). Als negativ unterstiitzend sei der
soziale Kontext zu werten, da die Beschwerdeflhrerin das soziale Hilfesystem so
organisiert habe, dass sie nicht mehr viel tun misse (Regression; IV-act. 116-38). Die
Konsistenzprifung habe Hinweise auf nicht im geklagten Umfang vorhandene
Funktionsbeeintrachtigungen ergeben. Es bestlinden Diskrepanzen zwischen der
subjektiv geschilderten Intensitdt und der Vagheit der Beschwerden, zwischen
massiven subjektiven Beschwerden und der erkennbaren kdrperlich-psychischen
Beeintrachtigung in der Untersuchungssituation sowie zwischen dem Ausmass der
geschilderten Beschwerden und der Intensitét der bisherigen Inanspruchnahme
therapeutischer Hilfe. Es fAnden sich Inkonsistenzen innerhalb der
Beschwerdeschilderung in Form von wechselhafter, vager und unprézis-ausweichender
Schilderung der Beschwerden und des Krankheitsverlaufs, zwischen subjektiver
Beschwerdeschilderung und objektiven Befunden sowie zwischen behauptetem

Leidensausmass und fehlendem erkennbarem Leidensdruck (IV-act. 116-34 f., 38).
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Auch der rheumatologische Gutachter kam zum Schluss, die beschriebenen Befunde
erklarten die Art und Lokalisation der Beschwerden, nicht aber deren Umfang im Alltag
(IV-act. 116-25). Insgesamt hat der psychiatrische Gutachter die geméass der
gednderten bundesgerichtlichen Rechtsprechung massgeblichen Indikatoren
ausreichend berUcksichtigt und es erscheint gestitzt darauf insbesondere
nachvollziehbar, dass die psychiatrisch diagnostizierte chronische Schmerzstérung mit
somatischen und psychischen Faktoren keine invalidenversicherungsrechtlich

massgebliche Arbeitsunfahigkeit zu begriinden vermag.

2.3 Die Gutachter des MZR attestieren der Beschwerdeflihrerin in adaptierten
Tatigkeiten eine Arbeitsféhigkeit von 100 % (IV-act. 116-25, 42), wahrend gemass der
behandelnden Dr. B.___ lediglich eine solche von 40 % bis 50 % besteht (IV-act.
104-5). Dieser Unterschied ist durch die Berticksichtigung der von den Gutachtern
festgehaltenen Inkonsistenzen bzw. die Nichtberlicksichtigung der organisch nicht
erklarbaren Beschwerden begrindbar. Zusammenfassend erflllt das MZR-Gutachten
die Anforderungen an die Beweistauglichkeit und es ist darauf abzustellen und
spéatestens seit der Untersuchung im Juli 2015 von einer vollen Arbeitsféhigkeit in

adaptierten Tatigkeiten auszugehen.

3.1 Somit ist dartiber zu befinden, ob ein Revisionsgrund besteht, ob insbesondere die
Voraussetzungen einer Revision gestiitzt auf die Ubergangsbestimmungen zur 6. IVG-
Revision erflllt sind. Die Beschwerdegegnerin erliess am 25. April 2013 den
Vorbescheid, wonach sie beabsichtige, die Invalidenrente der Beschwerdeflhrerin
gestitzt auf die Schlussbestimmungen zur 6. IVG-Revision aufzuheben (IV-act. 46).
Damit wahrte sie die Dreijahresfrist seit Inkrafttreten der Schlussbestimmungen auf den
1. Januar 2012. Weder das Alter der Beschwerdeflhrerin noch die Bezugsdauer der
Rente schliessen die Revision aus (vgl. lit. a Abs. 4 Schlussbestimmungen). Umstritten
ist indes mit Blick auf die einschlagige Rechtsprechung namentlich, ob im Sinne der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung die der urspringlichen Rentenzusprache
zugrundeliegenden Arbeitsunfahigkeit auf organisch nicht erklarbaren Beschwerden

beruhte.
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3.2 Die Beschwerdefuhrerin macht geltend, die auf das Panvertebralsyndrom
zurlckzufihrenden Beschwerden seien organisch erklarbar und hatten der
Rentenzusprache ebenfalls zugrundegelegen. Gemass Arztbericht Dr. B.___ vom 9.
Januar 2004 betreffend Untersuchung vom 4. Dezember 2003 (IV-act. 9-5 ff.) beschrieb
die Beschwerdeflhrerin damals seit etwas mehr als einem Jahr bestehende Schmerzen
in der linken Flanke, die in den Bauch ausstrahlten und weder physikalmedizinisch
noch medikamentds hatten gebessert werden kénnen. Die Schmerzen hatten
zugenommen und sich auf die ganze linke Kérperseite ausgebreitet, so dass sie in
diesem Gebiet praktisch stdndige Schmerzen versplre. Die Beweglichkeit der
Wirbelsdule war endphasig in allen Abschnitten schmerzhaft und es bestand eine
Druckdolenz an der ganzen Wirbelsdule, am meisten am lumbosakralen Ubergang, an
der paravertebralen Muskulatur sowie an den beiden Trochanter maior. Im Rdntgenbild
der LWS zeigte sich eine ausgepragte lumbale Hyperlordose mit rechtskonvexer
Torsionsskoliose; degenerative Verdnderungen waren aber nicht sichtbar. 16 von 18
Fibromyalgie-typischen Punkten waren positiv (IV-act. 9-6). Dr. B.___ diagnostizierte
einerseits eine Fibromyalgie und andererseits ein Panvertebralsyndrom mit
Wirbelsdulenfehlhaltung und muskulérer Dysbalance und konstitutioneller Hyperlaxitéat
(IV-act. 9-5). Diese Diagnosen lagen der Rentenzusprache vom 11. April 2005 (IV-act.
28) zugrunde.

3.3 Noch im Arztbericht vom 10. Februar 2013 hielt Dr. B.___ an der ursprunglichen
Diagnose fest (IV-act. 38-3; keine Anderung der Diagnose). In Stellungnahmen zur
beabsichtigten Rentenaufhebung vom 21. Mai 2013 (IV-act. 48-1 ff.) und vom 25. Juli
2013 (IV-act. 56-3 ff.) fihrte sie aus, schon zur Zeit der Rentenzusprache seien
entzindliche Zeichen mit erhéhtem CRP und erhéhte Blutsenkung festgestellt worden.
Die rheumaserologische Abklarung habe keine genauere Unterteilungsmdéglichkeit
ergeben. Im Jahr 2003 seien breite Abkldrungen durchgefihrt worden. In Anbetracht
der zunehmenden Beschwerden in den Gelenken wéhrend der letzten Jahre seien die
Laborbefunde (vgl. IV-act. 56-5) und die leicht positive Szintigraphie (vgl. IV-act. 56-8
ff.) anders zu gewichten. Rlckblickend sei (nicht eine Fibromylagie, sondern) eine
undifferenzierte rheumatische Autoimmunerkrankung mit wandernden Polymyalgien
und Arthralgien (vor allem Hande, Ellbogen, Schulter) sowie positiven humoralen
Entziindungsfaktoren (CRP, BS) und negativer Rheumaserologie zu diagnostizieren.

Prof. E.___ hielt indes fest, es bestehe (zwar) eine chronische leichte systemische
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Entziindung, die (jedoch) keinen Einfluss auf die Arbeits- und/oder Leistungsféhigkeit
habe (Konsilium vom 20. Februar 2014, IV-act. 69-1); dem stimmte der
rheumatologische Gutachter zu und fihrte aus, die vorliegende Immundysregulation
und die leicht erhéhten Entziindungsparameter kdnnten keiner entzindlich-
rheumatischen Grundkrankheit zugeordnet werden (IV-act. 116-26). Weiter erwdhnte
der Gutachter, weshalb die Beschwerdeflhrerin ihre Erwerbstéatigkeit habe aufgeben
mussen, sei nicht ganz klar, nach eigenen Angaben wegen der zu—-nehmenden
Schmerzen; es sei mdglich, dass die dabei zu hebenden Gewichte von bis zu 25 kg fiir
die dekonditionierte Beschwerdeflhrerin zu schwer gewesen seien (IV-act. 116-25).
Dies lasst darauf schliessen, dass gemass dem rheumatologischen Gutachter ein
syndromales Leiden zur Erwerbsaufgabe flhrte, was auch deshalb naheliegt, weil
gemass den Gutachtern trotz zuséatzlicher Befunde eine 100 %ige Arbeitsfahigkeit
vorliegt, was umso mehr bereits zur Zeit der Rentenzusprache der Fall gewesen sein
durfte. Schliesslich nahm RAD-Arzt med. pract. D.___am 17. April 2013 Stellung, das
Panvertebralsyndrom sei nicht ausschliesslich als organisch verursacht erklarbar und
somit mit einem so genannten pathogenetisch-atiologisch unklaren syndromalen
Beschwerdebild ohne nachweisbare organische Grundlage vergleichbar (IV-act. 42-2).
Weder aus den Arztberichten von Dr. B.___ noch aus den ubrigen medizinischen Akten
geht hervor, dass die damals erhobene endphasig schmerzhafte Beweglichkeit der
Wirbelsdule und die Druckdolenz an der ganzen Wirbelséule hauptsachlich auf
organisch fassbare Befunde zurtickzufiihren wéren. Folglich waren im Zeitpunkt der
Rentenzusprache zwar organische Befunde vorhanden, doch schrénkten diese die
Arbeitsfahigkeit nicht massgeblich ein. Die Rente wurde somit aufgrund der
Fibromyalgie bzw. aufgrund von syndromalen Beschwerden ohne organisches Korrelat
zugesprochen. Die Voraussetzungen zur Aufhebung der Invalidenrente der
Beschwerdeflihrerin geméss den Schlussbestimmungen zur 6. IVG-Revision sind somit

erfullt.

3.4 Die Beschwerdegegnerin bot der Beschwerdeflhrerin am 5. April 2016 die Prifung
beruflicher Eingliederungsmassnahmen an (IV-act. 121). Die Beschwerdefihrerin nahm
davon mit Blick auf die Anfechtung der Rentenaufhebung bisher Abstand (Einwand
vom 9. Mai 2016, IV-act. 125 a. E.). Sie bezog bis zum Erlass der angefochtenen
Verfligung eine halbe Rente und hat daher nach den Bestimmungen von Art. 8a IVG

Anspruch auf berufliche Eingliederungsmassnahmen. Da dieser jedoch nicht
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Gegenstand der angefochtenen Verfiigung bildet, hat die Beschwerdegegnerin dartiber
zu entscheiden, sobald die Beschwerdefluhrerin berufliche Eingliederungsmassnahmen
beantragt.

4.1 Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen.

4.2 Das Beschwerdeverfahren ist kostenpflichtig. Die Kosten werden nach dem
Verfahrensaufwand und unabh&ngig vom Streitwert im Rahmen von Fr. 200.-- bis Fr.
1'000.-- festgelegt (Art. 69 Abs. 1bis IVG). Eine Gerichtsgeblhr von Fr. 600.-- erscheint
in der vorliegend zu beurteilenden Angelegenheit als angemessen. Der unterliegenden
Beschwerdeflhrerin sind die Gerichtskosten vollumféanglich aufzuerlegen. Zufolge

unentgeltlicher Rechtspflege ist sie von der Bezahlung zu befreien.

4.3 Der Staat bezahlt zufolge unentgeltlicher Rechtsverbeistdndung die Kosten der
Rechtsvertretung der Beschwerdefihrerin. Die Parteientschadigung wird vom
Versicherungsgericht festgesetzt und ohne Riicksicht auf den Streitwert nach der
Bedeutung der Streitsache und nach der Schwierigkeit des Prozesses bemessen (Art.
61 lit. g ATSG). In der Verwaltungsrechtspflege betragt das Honorar vor
Versicherungsgericht nach Art. 22 Abs. 1 lit. b HonO pauschal Fr. 1'000.-- bis Fr.
12'000.--. Der Rechtsvertreter der Beschwerdeflihrerin hat keine Kostennote
eingereicht. In der vorliegend zu beurteilenden Angelegenheit erscheint mit Blick auf
vergleichbare Falle eine pauschale Parteientschadigung von Fr. 3'500.-- angemessen.
Diese ist um einen Flnftel zu kiirzen (Art. 31 Abs. 3 des Anwaltsgesetzes, sGS 963.70).
Somit hat der Staat den Rechtsvertreter der Beschwerdefiihrerin pauschal mit Fr.

2‘800.-- (inklusive Barauslagen und Mehrwertsteuer) zu entschadigen.

4.4 Eine Partei, der die unentgeltliche Rechtspflege gewahrt wurde, ist zur
Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist (Art. 123 der Schweizerischen
Zivilprozessordnung [ZPO; SR 272] i.V.m. Art. 99 Abs. 2 des Gesetzes Uber die
Verwaltungsrechtspflege [VRP; sGS 951.1]).

Entscheid

im Zirkulationsverfahren gemass Art. 39 VRP
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Die Beschwerde wird abgewiesen.

Die Beschwerdeflhrerin wird von der Bezahlung der Gerichtsgebuhr in der Hohe von

Fr. 600.-- zufolge unentgeltlicher Rechtspflege befreit.

Der Staat entschadigt den Rechtsvertreter der Beschwerdeflihrerin zufolge
unentgeltlicher Rechtsverbeistdndung mit Fr. 2'800.-- (inklusive Barauslagen und

Mehrwertsteuer).
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	Entscheid Versicherungsgericht, 24.09.2018
	Art. 6a Schlussbestimmungen zur Revision des IVG. Die Rentenzusprache erfolgte aufgrund der Diagnosen einer Fibromyalgie und eines Panvertebralsyndroms ohne beschriebenes organisches Korrelat zu den erhobenen Befunden (Fehlhaltung, Druckempfindlichkeit). Gemäss beweistauglichem Gutachten besteht in adaptierten Tätigkeiten eine volle Arbeitsfähigkeit und das durch den rheumatologischen Gutachter diagnostizierte lumbospondylogene Schmerzsyndrom schränkt die Arbeitsfähigkeit der Beschwerdeführerin auch aktuell ausschliesslich qualitativ ein. Die ursprüngliche Rentenzusprache erfolgte trotz organisch fassbarer Fehlhaltung nicht aufgrund des Panvertebralsyndroms. Die Revision gemäss den genannten Schlussbestimmungen ist rechtens (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 24. September 2018, IV 2016/204).
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